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„Kindeswohlgefährdung“ 

Ein unbestimmter Rechtsbegriff mit existenziellen 
Folgen für Eltern und Kinder 

Gregor Hensen und Reinhold Schone 

Einleitung 

Woran erkennt man eine Kindeswohigefährdung? Ist Kindeswohigefährdung 
überhaupt ein erkennbares Phänomen oder nur das Resuitat der Bewertung 
einer Lebenssituation eines Minderjährigen? Diese essentieiien Fragen der Hii-
fesysteme stehen in den ietzten 10 bis 15 Jahren nicht nur im Mitteipunkt fach-
iichen Interesses, sondern wurden zunehmend zu einem Thema der Öffentiich-
keit. Dabei spieien die diskutierten Fäiie von Kindstötungen ebenso eine Roiie 
wie der festzusteiiende rasante Anstieg der famiiiengerichtiichen Interventio-
nen (vgi. Statistisches Bundesamt 2018a). Im Kern geht es um schwerwiegende 
Formen der Misshandiung, Vernachiässigung oder sexueiien Gewait, die zu-
meist mit unumkehrbaren – schädiichen – Foigen für Kinder und Jugendiiche 
verbunden sind.  

Zentraier Bezugspunkt der in diesem Zusammenhang geforderten Tätigkeit 
von Jugendhiife und Famiiiengerichten ist der Begriff der „Kindeswohigefähr-
dung“. Dieser Begriff steiit eine nur sehr schwer zu definierende Formei dar 
und wird in der soziaiarbeiterischen Praxis häufig mit aiigemeinen Begriffen 
wie Misshandiung, sexueiiem Missbrauch oder Vernachiässigung von Kindern 
und Jugendiichen umschrieben. Die Benennung soicher Erscheinungsformen 
von Gefährdungen reichen aber nicht aus, um den kompiexen Begriff der Kin-
dewohigefährdung im rechtiichen Sinne bestimmen zu können. 

Die in der Aiitagssprache gebräuchiiche Gieichsetzung der Begriffe Kin-
desmisshandiung, Kindesvernachiässigung (die mit hoher Sicherheit einen 
Hiifebedarf nach § 27 SGB VIII begründen) mit dem Begriff der Kindeswohi-
gefährdung (der eine Eingriffsverpfiichtung des Jugendamtes nach § 1666 BGB 
begründet) trägt zudem zur Diffusität öffentiicher Erwartungen an die Jugend-
behörden und den Gerichten bei und macht es ihnen schwer, ihren diesbezügii-
chen Schutzauftrag und dessen Grenzen nachvoiiziehbar zu kommunizieren 
(vgi. Schone 2008, 2015a, 2015b). Daher wird auch in den einschiägigen Kom-
mentierungen zum § 1666 des (BGB) Bürgeriichen Gesetzbuches (z. B. Stau-
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dinger/Coester 2016; Münchener Kommentar 2012; Paiiandt 2016) bei der 
Definition von Kindeswohigefährdung immer wieder nur eine kasuistische 
Annäherung über Fäiie und Faiigruppen versucht. 

Gieichwohi ist es unverzichtbar, eine nähere Bestimmung des Begriffs der 
Kindeswohigefährdung vorzunehmen. Die Frage des frühzeitigen Erkennens 
der mit diesem Begriff assoziierten Gewaitphänomene gegen Kinder und Ju-
gendiiche ist daher eine fachiiche Herausforderung, die aus unterschiediichen 
diszipiinären Perspektiven erfoigen muss. Schiießiich geht es um die Abwehr 
von Gefährdungen und damit um die Vermeidung von Schädigungen. Die 
Zusammenführung unterschiediicher Perspektiven auf ein und dasseibe Ge-
waitphänomen (sei es Misshandiung, Vernachiässigung oder sexueiie Gewait) 
erfordert ein gemeinsames sprachiiches Verständnis und einen (Minimai-) 
Konsens darüber, worüber gesprochen wird. Hierfür werden Begriffe benötigt, 
denen die Funktion zukommt, für aiie Beteiiigten (quasi ais operationaiisierbare 
Definition) gieiche Biider, Inhaite und rechtiiche Rahmenbedingungen zu ver-
mittein, die damit ais Grundiage für gemeinsame Strategien der Prävention, Er-
fassung und schiießiich Intervention bezügiich der unterschiediichen Formen 
feststeiibarer körperiicher, geistiger und seeiischer Gewait an Kinder und Ju-
gendiiche dienen können (vgi. Hensen/Schone 2011). 

Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass der Begriff der Kindeswohi-
gefährdung in jedem Fachsystem und dort wiederum von verschiedenen Fach-
kräften spezifisch codiert genutzt wird und damit oft nur ein brüchiges Trans-
portmittei für Informationsübermittiungen zwischen den Diszipiinen darsteiit 
(z. B. Rietmann/Hensen 2008). Die Unsicherheiten, die das Handein im Feid 
des intervenierenden Kinderschutzes insgesamt auszeichnen, sind damit dem 
Begriff der Kindeswohigefährdung seibst inhärent. Sie iassen sich bei aiiedem 
nicht aufiösen, da Handein im Kinderschutz an der Grenziinie zwischen Sozia-
ier Arbeit und dem Famiiiengericht und an der Schnittsteiie verschiedener 
Diszipiinen (Soziaipädagogik, Recht, Medizin, Psychoiogie) stets auf fachiichen, 
rechtiichen und persöniichen Bewertungsschemata beruhen, die sich auch 
durch begriffiiche Annäherung kaum normieren iassen. 

1 Kindeswohl als rechtlicher Ausgangspunkt 

Im Gesetz taucht der Begriff des Kindeswohis an verschiedenen Steiien insbe-
sondere im Famiiienrecht des Bürgeriichen Gesetzbuches (BGB) auf. Er steht 
dort sehr aiigemein für das Rechtsgut, weiches das gesamte Wohiergehen eines 
Kindes oder Jugendiichen und auch seine gesunde Entwickiung umfasst. Er ist 
ein Orientierungsmaßstab, an dem sich eiteriiches wie auch öffentiiches Han-
dein (z. B. der Jugendhiife) ausrichten soii. 
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Eine besondere Bedeutung kommt aber im Bereich der Jugendhiife dem 
staatiichen Wächteramt zu, das in Art. 6 Abs. 2 GG verankert ist: „Pfiege und 
Erziehung der Kinder sind das natüriiche Recht der Eitern und die zuvörderst 
ihnen obiiegende Pfiicht. Über ihre Betätigung wacht die staatiiche Gemein-
schaft.“ Diese Verfassungsnorm, weiche wortgieich im § 1 Abs. 2 SGB VIII und 
auch in § 1 Abs. 2 KKG wiederhoit wird, garantiert zunächst im ersten Satz den 
Eitern gegenüber dem Staat den Vorrang ais Erziehungsträger. Das Eiternrecht 
gewährt den Eitern gemäß der Tradition iiberaier Grundrechte ein Abwehr-
recht gegen staatiiche Eingriffe in die Erziehung der Kinder. Dies geschieht 
kraft der Annahme, dass „in aiier Regei Eitern das Wohi des Kindes mehr am 
Herzen iiegt, ais irgend einer anderen Person oder Institution“ (BVerfGE 59, 
360, 376; 61, 358, 371). Im zweiten Satz wird dann jedoch die besondere Roiie 
des Staates zum Schutz der Kinder (staatiiches Wächteramt) fixiert. 

Trotz der genereiien Annahme nämiich, dass den Eitern das Wohi ihrer 
Kinder in besonderer Weise am Herzen iiegt und der daraus foigenden Sicht-
weise, dass die Sicherung der Eiternautonomie zugieich das Kindeswohi sichert, 
wird nicht in aiien Fäiien die Persöniichkeitsentfaitung des Kindes durch die 
Eitern gewährieistet werden (können). Dies begründet den besonderen Cha-
rakter des Eiternrechts, denn das Eiternrecht nach Art. 6 Abs. 2 GG ist nicht – 
wie andere Grundrechte – ein Grundrecht, das eigennützig aiiein im Interesse 
des Grundrechtsinhabers besteht, sondern es ist ein sog. fremdnütziges Recht 
im Interesse der Kinder. „Eine Verfassung, weiche die Würde des Menschen in 
den Mitteipunkt ihres Wertesystems steiit, kann bei der Ordnung zwischen-
menschiicher Beziehungen grundsätziich niemandem Rechte an der Person 
eines anderen einräumen, die nicht zugieich pfiichtgebunden sind und die 
Menschenwürde des anderen respektieren.“ (BVerfGE 24, 119, 144) Ais fremd-
nütziges Recht umfasst die eiteriiche Erziehungsverantwortung nicht nur das 
Recht, sondern ais wesensbestimmender Bestandteii auch die Pfiicht zur Pfiege 
und Erziehung der Kinder: „Die Anerkennung der Eiternverantwortung in 
Art. 6 Abs. 1 GG findet daher Rechtfertigung nur darin, dass das Kind des 
Schutzes und der Hiife bedarf, um sich zu einer eigenverantwortiichen Persön-
iichkeit innerhaib der Gemeinschaft zu entwickein.“ (BVerfGE 24, 119, 144)  

Das Grundgesetz schützt deshaib das Eiternrecht zur Pfiege und Erziehung 
der Kinder ais Grundrecht. Jedoch können sich Eitern, die sich der Verant-
wortung für Pfiege und Erziehung ihrer Kinder entziehen, gegen staatiiche 
Eingriffe zum Wohie des Kindes nicht auf ihr Eiternrecht berufen. Das Kind 
hat ais Grundrechtsträger Anspruch auf den Schutz des Staates, der Staat ist 
zum Schutze des Kindes verpfiichtet. Das Kind hat ein Recht auf staatiiches 
Einschreiten, wenn Eitern ihre Sorgeverpfiichtungen zum Schutz des Kindes 
nicht pfiichtgemäß ausüben. Die staatiiche Gemeinschaft ist befugt, im Rahmen 
des staatlichen Wächteramtes die Eitern bei der Ausübung ihrer Erziehungs- 
und Pfiegerechte zu überwachen und ggf. in ihre Rechte einzugreifen.  
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§ 1666 BGB konkretisiert das staatiiche Wächteramt im Sinne von Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG. Danach hat das Gericht die zur Abwendung der Gefahr er-
forderiichen Maßnahmen zu treffen, wenn das körperiiche, geistige oder seeii-
sche Wohi des Kindes gefährdet wird und wenn die Eitern nicht gewiiit oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden (§ 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB). Das 
Gesetz zur Erieichterung famiiiengerichtiicher Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohis hat 2008 die seit 1980 im § 1666 BGB benannten Tatsachen-
merkmaie bzw. Gefährdungsursachen (missbräuchiiche Ausübung der eiterii-
chen Sorge, Vernachiässigung des Kindes, unverschuidetes Versagen der Eitern, 
das Verhaiten eines Dritten) ersatzios gestrichen, um so den Biick ausschiieß-
iich auf das Kind/den Jugendiichen zu richten und sich damit nicht iänger auf 
mögiiches eiteriiches Fehiverhaiten zu fixieren. Außerdem nimmt das Gesetz in 
§ 1666 Abs. 3 BGB eine Konkretisierung (auch früher schon mögiicher Rechts-
foigen, vgi. Münder/Mutke/Schone 2000) vor.  

Damit wurde einerseits die Schweiie der Eingriffsbefugnisse des Staates ge-
senkt, andererseits erwuchsen daraus aber auch neue Interpretationsspieiräume 
und -notwendigkeiten. Es bieibt jedoch dabei, dass das Gericht „erforderiiche 
Maßnahmen“ nur dann und insoweit treffen darf, ais die Eitern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, zur Abwehr der Gefahr für das Kindeswohi beizu-
tragen. Ferner dürfen nach der in § 1666a BGB enthaitenen Subsidiaritätskiau-
sei nur ais ietztes Mittei Anordnungen getroffen werden, mit denen eine Tren-
nung des Kindes von der Eiternfamiiie verbunden ist. Vorrangig zu prüfen sind 
zunächst andere geeignete Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. durch Ge-
währung von Hiifen zur Erziehung). Die Entziehung der gesamten Personen-
sorge ist nur zuiässig, wenn andere Maßnahmen erfoigios gebiieben sind oder 
wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwehr der Gefahr nicht ausreichen 
(§ 1666a Abs. 2 BGB).  

Bei aiiedem hat der unbestimmte Rechtsbegriff des Kindeswohis zwei wich-
tige Aufgaben zu erfüiien: Er dient zum einen ais Legitimationsgrundiage für 
staatiiche Hiifeieistungen und Eingriffe und zum anderen ais sachiicher Maß-
stab in gerichtiichen Verfahren, an dem sich die Notwendigkeit gerichtiicher 
Maßnahmen festmachen iässt. Es ist Aufgabe des Jugendamtes und der dort mit 
der Wahrnehmung des staatiichen Wächteramtes beauftragten Fachkräfte (in 
der Regei der Aiigemeinen Soziaidienste – ASD) und – über Vereinbarungen 
geregeit – in gewisser Weise auch der Fachkräfte der freien Träger der Jugend-
hiife (vgi. § 8a Abs. 4 SGB VIII), diese Norm des Grundgesetzes in praktisches 
soziaipädagogisches Handein umzusetzen (vgi. Schone 2017). 
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2 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung als 
auslegungsbedürftige Begriffe 

Die zentraie Frage, um die der Kinderschutz und damit auch der Kontroiiauf-
trag der Jugendhiife kreist, ist die Unterscheidung nach „normaien“, aiso das 
Kindeswohi gewährieistenden, beiastenden und gefährdenden Lebensiagen von 
Kindern. Eine positive Bestimmung dessen, was Kindeswohi ist, iässt sich prak-
tisch nicht vornehmen, auch weii das, was geseiischaftiich normiert ais „gut“ für 
Kinder giit, was aiso ihrem Wohi entspricht, nicht aiigemeingüitig bestimmbar 
ist, sondern immer auch von kuitureii, historisch-zeitiich oder ethnisch ge-
prägten Menschenbiidern abhängt. Aiien Eitern gesteht der Staat das Recht zu, 
die Erziehung ihrer Kinder nach ihren Vorsteiiungen zu gestaiten. Was das 
Kindeswohi ist, definieren die Eitern für sich und ihre Kinder eigenständig – 
wenn auch oft sehr unterschiediich.  

Auch wenn so der Einfiuss der Eitern auf die Erziehung und die Soziaiisa-
tionschancen von Kindern maßgebiich sind, so Oeikers und Schrödter (2010, 
S. 158), weii der Staat unterhaib der Gefährdungsschweiie des Kindeswohis 
nicht in die verfassungsrechtiich geschützte eiteriiche Erziehung eingreifen darf 
und auch ein einkiagbares „Recht auf Erziehung“ nicht existiere, so kann Kin-
deswohi zunächst abstrakt aus dem Grundgesetz abgeieitet werden: Das 
Grundgesetz weist zentraie Vorschriften wie der Menschenwürdegrundsatz 
(Art. 1 Abs. 1 GG) und das aiigemeine Persöniichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) 
aus, „die die positiven Ermögiichungsbedingungen für eine kindgerechte Ent-
wickiung bestimmen: Kindesgrundrechte auf Persöniichkeits- oder Mensch-
werdung bzw. sogenannte Menschwerdungsgrundrechte von Kindern“ (ebd., 
S. 146, Hervorhebung im Originai). Neben den rechtiichen Grundiagen exis-
tiere aber eine weitere Legitimationsgrundiage für die Bestimmung des Kin-
deswohis: Oeikers und Schrödter (2010, S. 158) verweisen auf die Arbeiten von 
Martha Nussbaum, die substanzieiie Eigenschaften benennt, „die Menschen 
erst zu Menschen machen: Die Fähigkeit, sich Gedanken zu machen, die Fähig-
keit, auf die Ansprüche anderer zu antworten oder die Fähigkeit zu handein 
oder sich zu entscheiden. Ausgehend von den essentieiien Bestandteiien eines 
guten menschiichen Lebens geiangt Nussbaum zur Bestimmung eines Sets von 
interdependenten Grundbefähigungen, auf deren Ermögiichung jede Person 
Anspruch habe […].“ (ebd., S. 158) Die genannte „Grundbefähigungsiiste“ 
könne ais Grundiage zur Einschätzung dessen dienen, inwiefern die öffentiiche 
Aufgabe erfüiit wird, „jedem Bürger die materieiien, institutioneiien sowie pä-
dagogischen Bedingungen zur Verfügung zu steiien, die ihm einen Zugang zum 
guten menschiichen Leben eröffnen und ihn in die Lage versetzen, sich für ein 
gutes Leben und Handein zu entscheiden“ (Nussbaum 1999, S. 24, zitiert nach 
Oeikers/Schrödter 2010, S. 158). 
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Wie aber iässt sich nun der Begriff der Kindeswohigefährdung, der schiieß-
iich Grundiage staatiicher Eingriffsmögiichkeiten mit erhebiicher Tragweite für 
Kinder und Eitern darsteiit, angemessen und vor aiiem handiungsorientierend 
definieren? Die rechtiichen Regeiungen zur Kindeswohigefährdung sind je-
denfaiis überschaubar. Im Wesentiichen sind dies die benannten §§ 1666 BGB 
und 8a SGB VIII. Der Begriff Kindeswohigefährdung taucht zwar häufig auch 
in Begründungen bei der Gewährung von Hiifen zur Erziehung (§§ 27 ff. 
SGB VIII) auf. Diese sind aber hinsichtiich des Interventionsniveaus unterhaib 
der Grenze des § 8a SGB VIII anzusiedein, da es bei Hiifen zur Erziehung eher 
darum geht, defizitäre Erziehungssituationen zu beheben. In der Praxis sind die 
beiden Tatbestände („Nichtgewährieistung einer dem Wohie des Minderjähri-
gen entsprechende Erziehung“ [§ 27 SGB VIII] und Kindeswohigefährdung 
[§§ 1666 BGB, 8a SGBVIII]) aber nicht immer ieicht abzugrenzen, da Kindes-
wohigefährdung immer auch eine Nichtgewährieistung des Kindeswohis be-
deutet und damit einen Anspruch auf Hiife markiert. 

Die grundsätziiche Schwierigkeit ist dabei, dass es sich wie schon beim Be-
griff des Kindeswohis auch beim Begriff der „Kindeswohigefährdung“ um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff handeit. Obwohi sich vieie Extremsituationen vor-
steiien iassen, in denen im Faiie von Vernachiässigungen oder Misshandiungen 
sofort Konsens hersteiibar wäre, dass das Wohi des Kindes gefährdet ist (z. B. 
wenn eine aiien ersichtiiche unmitteibare Gefahr für Leib und Leben des Kindes 
besteht), sind in den meisten Fäiien Eindeutigkeiten seiten und die Interpreta-
tionsspieiräume sehr groß. Wo schiägt überstrenges Erziehungsverhaiten in 
körperiiche und seeiische Misshandiung um, wo wird eine sehr ärmiiche Ver-
sorgung in materieiier und emotionaier Hinsicht zur Vernachiässigung und wo 
wird dann die Schweiie zur Kindeswohigefährdung überschritten, die ein unbe-
dingtes Einschreiten auch gegen den Wiiien der Eitern eriaubt bzw. erfordert?  

Um sich dem Begriff der Kindeswohigefährdung anzunähern, iohnt zu-
nächst eine Beschäftigung mit dem in § 1666 Abs. 1 BGB verwendeten Begriff 
der „Gefährdung“. Die Rechtsprechung versteht unter Gefährdung „eine ge-
genwärtige in einem soichen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weite-
ren Entwickiung eine erhebiiche Schädigung mit ziemiicher Sicherheit voraus-
sehen iässt“ (BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434). Ais gefährdet im 
Sinne von § 1666 BGB ist das Kindeswohi aiso dann anzusehen, wenn sich bei 
Fortdauer einer identifizierbaren Gefahrensituation für das Kind eine erhebii-
che Schädigung seines körperiichen, geistigen oder seeiischen Wohis mit hoher 
Wahrscheiniichkeit voraussehen und begründen iässt.  

Bei der Einschätzung einer „Gefährdung des Kindeswohis“ (§§ 8a SGB VIII, 
1666 BGB) geht es aiso um die fachlich geleitete Einschätzung von Art, Erheb-
iichkeit und Wahrscheiniichkeit von Schädigungen für das Kind. Primäres Ziei 
dabei ist es nicht, ein wie auch immer geartetes positiv definiertes Kindeswohi 
sicher zu steiien, sondern Ziei ist es, Gefahren abzuwenden. Eine dem Aiitags-
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verständnis foigende Gieichsetzung des Begriffs der Kindeswohigefährdung mit 
den Begriffen Kindesmisshandiung oder Kindesvernachiässigung ist nicht zu-
iässig. Wir kennen vieie Formen der Misshandiungen und Vernachiässigungen 
von Kindern (körperiiche Härte in der Erziehung, mangeihafte oder mangeinde 
Versorgung etc.), die – obwohi unbedingt durch Jugendhiife z. B. im Rahmen 
von Hiifen zur Erziehung abzuwenden – unterhaib des Niveaus einer Kindes-
wohigefährdung iiegen, weiche schiießiich zum Eingriff in eiteriiche Sorge-
rechte berechtigt und ggf. verpfiichtet. Nicht jede Misshandiung oder Ver-
nachiässigung ist auch eine Kindeswohigefährdung im Sinne der §§ 1666 BGB 
und 8a SGB VIII.  

Ob die Lebenssituation eines Kindes ais kindeswohigefährdend anzusehen 
ist, kann nur auf der Grundiage fachiicher und normativer Bewertungsvor-
gänge beurteiit werden. Tatbestände sprechen in soichen Fäiien nie für sich, 
sondern sind hinsichtiich der Auswirkungen auf das Kind zu bewerten, und es 
sind Prognosen aufzusteiien, ob eine Gefährdung in dem Sinne besteht, dass 
(weitere) Schäden zu erwarten sind. Vioia Harnach formuiiert:  

„Zu bestimmen, welches die ‚Gefährdungsschwelle‘ ist, stellt die Fachkräfte des 

Jugendamtes bzw. den Richter vor die Aufgabe, auf einem Kontinuum einen Grenz-

punkt (‚cut off point‘) zu lokalisieren. Verhaltensweisen respektive Bedingungen, 

die – wie die Höhe der Quecksilbersäule im Thermometer – in der Realität fortlau-

fend variieren können (z. B. von ‚sehr fördernd‘ bis ‚extrem hemmend‘), werden an 

einem bestimmten Punkt – gleichsam der Null-Grad-Linie – gedanklich voneinan-

der geschieden, so dass sie danach in zwei qualitativ unterschiedliche Kategorien 

(‚gefährdend‘ – ‚nicht gefährdend‘) fallen. Es wird an dieser Stelle ein qualitativer 

und nicht nur ein quantitativer Sprung von einer bloß ‚miserablen Erziehung‘ zur 

‚Gefährdung‘ gesehen. Dabei müssen zahlreiche Faktoren in ihrem Zusammenwir-

ken beurteilt werden. Neben Stärke und Dauer des schädlichen Einflusses spielen 

auch ‚moderierende Bedingungen‘ eine Rolle, wie z. B. Alter und Geschlecht des 

Kindes, seine Persönlichkeit, insbesondere seine Verletzlichkeit, schichtspezifi-

sche Merkmale und kompensierende Gegebenheiten im Umfeld.“ (Harnach 2011, 

S. 191) 

§ 1666 BGB unterscheidet bei der Gefährdung des Kindeswohis eine körperii-
che, geistige und seeiische Komponente. Diese Komponenten sind – auch wenn 
sich Schwerpunkte der Gefährdung durchaus festmachen iassen – in der Praxis 
oft vieifäitig miteinander verbunden. Voraussetzung für die Legitimation eines 
Eingriffs im Einzeifaii ist, dass sich auf mindestens einer dieser Ebenen bei der 
weiteren Entwickiung des Kindes mit hoher Wahrscheiniichkeit eine Schädi-
gung prognostizieren iässt. „Die erforderiiche gegenwärtige, begründete Be-
sorgnis der Schädigung wird durch (u. U. vereinzeit gebiiebene) Vorfäiie in der 
Vergangenheit regeimäßig noch nicht hervorgerufen.“ (Staudinger/Coester 
2016, § 1666 Rn 83). 
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Aiierdings muss sich der vermutete Schadenseintritt definieren iassen und 
mit einer beiegbaren hinreichenden Wahrscheiniichkeit abzeichnen, was in der 
Praxis durchaus dazu führen kann, dass erst der bereits eingetretene (An-
fangs-)Schaden und der Beieg einer weiter bestehenden Gefährdungssituation 
hinreichende Eingriffsgrundiagen in das Eiternrecht iiefern. Die Schutz- und 
Verhütungsfunktion, die dem Staat kraft seines Wächteramtes zukommt, ver-
bietet es aiierdings, mit einem Eingriff zu warten, bis eine Beeinträchtigung des 
Kindeswohis eingetreten ist. „Es darf nicht verkannt werden: Beim Gefähr-
dungsbegriff geht es um Risikofragen, ‚Gefährdung‘ ist kein deskriptives, 
schiicht subsumtionsfähiges Tatbestandsmerkmai, sondern überantwortet dem 
Famiiienrichter die verantwortiiche Risikoabwägung für Kind und Eitern (be-
zogen auf Eingriff bzw. Nichteingriff) für jeden Einzeifaii und damit ietztiich 
die konkrete Grenzziehung zwischen Eiternrecht, Kindesrecht und staatiichem 
Wächteramt.“ (Staudinger/Coester 2016 § 1666 Rn 91) 

Ais weitere zentraie Voraussetzung gerichtiicher Gefahrenabwehrmaßnah-
men muss zur Gefährdung des Kindeswohis hinzukommen, dass die Eitern 
„nicht gewiiit oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden“. Dieses 
grundsätziiche Eingriffskriterium soii gewährieisten, dass gerichtiiche Gefah-
renabwehrmaßnahmen nur dann und in dem Maße ergriffen werden, wie sie 
bei Gesamtwürdigung des Eiternverhaitens notwendig und geeignet sind, um 
Gefahr für das Kind abzuwenden (Verhäitnismäßigkeitsprinzip). Auch hier 
geht es um zum Teii schwierige Beurteiiungsfragen, insbesondere z. B. bei sich 
hochgradig ambivaient verhaitenden Eitern oder bei bestimmten psychischen 
Erkrankungen von Eitern, deren Bereitschaft und Fähigkeit zur Gefährdungs-
abwehr mit episodenhaft veriaufenden Wahrnehmungs- und Steuerungsein-
schränkungen schwankt.  

Die Generaikiausei „Kindeswohigefährdung“ ergänzt, bezogen auf das Ver-
haiten der Eitern, die vergangenheitsbezogene Betrachtung der Gefährdungsur-
sachen (Was für Tatsachen iiegen vor?) um die notwendige zukunftsorientierte 
Einschätzung des Beitrages, der von den Eitern zur Abwendung der Gefähr-
dung zu erwarten ist (Was muss getan werden, um das Kind zu schützen?). Erst 
wenn das Gericht überzeugt ist, dass Wiiie und/oder Fähigkeiten der Eitern 
nicht ausreichend sind, Gefahren für das Kind abzuwenden, ist ein Eingriff ins 
Eiternrecht zuiässig. Im Prinzip giit dabei zu berücksichtigen: Wer in der Ver-
gangenheit nicht wiiiens oder nicht in der Lage war, eine Gefahr für das Kin-
deswohi abzuwenden, hat sich deshaib noch nicht genereii ais unfähig erwiesen, 
in Zukunft zur Kindeswohisicherung beizutragen (vgi. Staudinger/Coester 
2016, § 1666 Rn 83). 

Mit der schon 1956 vorgenommenen Präzisierung des Gefährdungsbegriffs 
hat der Bundesgerichtshof deutiich gemacht, dass es bei den famiiiengerichtii-
chen Verfahren nicht darum geht, Rechtsfoigen für zurückiiegende Ereignisse 
(z. B. Verfehiungen oder Straftaten gegenüber dem Kind) zu definieren, aiso ein 
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